
Trägerverein Veranstaltungen SK Zürich, Winterthurerstrasse 5, 8000 Zürich 

Kilchberger Schwinget 2026 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zum Ticketkauf 

 

1. Vertragsbeziehung 

1.1 Mit dem Kauf eines Tickets für die am 5. September 2026 ("Veranstaltungstag") 

stattfindende Veranstaltung "Kilchberger Schwinget 2026" ("Veranstaltung") entsteht 

eine vertragliche Beziehung zwischen dem Ticketkäufer und dem Trägerverein 

Veranstaltungen SK Zürich ("Veranstalter"). 

1.2 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten zwischen dem 

Veranstalter und dem Ticketkäufer. Sie sind auch integrierender Bestandteil jedes 

Tickets. 

2. Tickets 

2.1 Eine Rückgabe oder ein Umtausch des Tickets ist ausgeschlossen. 

2.2 Es besteht kein Anspruch auf Ersatz von verlorenen oder beschädigten Tickets. 

2.3 Der Verkauf der Tickets erfolgt ausschliesslich zur privaten Nutzung. Ein gewerblicher 

und/oder kommerzieller Weiterverkauf der Tickets ohne Zustimmung des 

Veranstalters ist untersagt. Tickets, die unter Missachtung dieser Bestimmung 

erworben oder verwendet werden, sind ohne Anspruch auf Rückerstattung ungültig. 

2.4 Das Kopieren, Verändern oder Nachahmen von Tickets ist untersagt und wird 

strafrechtlich verfolgt. 

3. Absage der Veranstaltung 

Kann die Veranstaltung aufgrund von Umständen, die der Veranstalter nicht zu 

verantworten hat, am Veranstaltungstag nicht durchgeführt werden, besteht kein Anspruch 

auf Rückerstattung des Ticketpreises. 

4. Zutritt zur Arena 

4.1 Der Zutritt zur Arena ist ab den auf dem Ticket vermerkten oder auf der Website 

www.kilchberger-schwinget.ch bekanntgegebenen Zeitpunkt möglich. 

http://www.kilchberger-schwinget.ch/


4.2 Voraussetzung für den Zutritt zur Arena ist das Vorweisen eines gültigen Tickets für 

jede Person (unabhängig vom Alter). 

4.3 Die Tickets werden am Eingang der Arena kontrolliert. Eine Überprüfung der 

Berechtigung des Ticketinhabers bleibt vorbehalten. Das Ticket ist bis zum Ende der 

Veranstaltung aufzubewahren und auf Verlangen vorzuweisen. 

5. Verhalten in der Arena 

5.1 Alle Personen, die die Arena betreten, haben sich so zu verhalten, dass keine andere 

Person geschädigt, gefährdet oder unzumutbar behindert oder belästigt wird. Den 

Anweisungen der Behörden und des Veranstaltungspersonals (wie insb. Polizei, 

Feuerwehr, Sicherheitspersonal, Stadionsprecher) ist Folge zu leisten. 

5.2 Grundsätzlich ist der auf dem Ticket angegebene Platz nach dem Betreten der Arena so 

schnell wie möglich einzunehmen. 

5.3 Alle Ein- und Ausgänge, Auf- und Abgänge, Treppen, Fluchtwege und Notausgänge sind 

jederzeit frei zu halten. 

5.4 Es ist insbesondere nicht gestattet, 

- ohne gültige Genehmigung den Wettkampfplatz oder andere nicht für die 

Öffentlichkeit bestimmte Bereiche zu betreten bzw. sich in solchen Bereichen 

aufzuhalten; 

- Gegenstände auf den Wettkampfplatz oder in den Zuschauerbereich zu werfen; 

- einen anderen als den auf dem Ticket angegebenen Platz zu benutzen; 

- auf Bänken oder Sitzplätzen zu stehen; 

- in der Arena oder auf dem übrigen Festgelände ohne Zustimmung des Veranstalters 

Waren zu verkaufen, Erzeugnisse aller Art zu verteilen oder Sammlungen 

durchzuführen. 

5.5 Das Mitführen folgender Gegenstände ist in der Arena verboten, wobei diese Aufzählung 

nicht abschliessend ist und der Entscheid des Veranstaltungspersonals und der Polizei 

im Einzelfall vorbehalten bleibt: 

- Waffen oder waffenähnliche Gegenstände; 

- Pyrotechnisches Material und Feuerwerkskörper jeglicher Art; 

- Fahnenstangen aus Holz, Metall oder Plastik; 

- Regen- und Sonnenschirme; 

- Stühle, Klappstühle; 



- Kinderwagen; 

- Rassistische, fremdenfeindliche, radikale, sexistische, politische oder ehrverletzende 

Fahnen, Transparente und Spruchbänder oder anderes Propagandamaterial 

gleichen Inhalts; 

- Megaphone; 

- Drohnen; 

- professionelle Film- und Fotoausrüstungen; 

- Tiere jeglicher Art. 

6. Verstösse 

Verstösse gegen diese AGB haben den entschädigungslosen Ausschluss von der 

Veranstaltung zur Folge. Weitere rechtliche Schritte aller Art (Strafanzeige, 

Geltendmachung von Schadenersatz etc.) bleiben vorbehalten. 

7. Haftung 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für leichte Fahrlässigkeit bei Sach- und 

Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der 

Veranstaltung entstehen. Die Haftung für Personenschäden sowie für grobe Fahrlässigkeit 

und Vorsatz bleibt vorbehalten, soweit gesetzlich zwingend. 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Diese AGB unterliegen schweizerischem materiellem Recht. Gerichtsstand und 

Erfüllungsort ist der Sitz des Veranstalters. 

 


